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(54) VERPACKUNG ZUR AUFNAHME VON VERPACKUNGSGUT

(57) Die Erfindung betrifft eine Verpackung zur Auf-
nahme von Verpackungsgut mit einem Verpackungskör-
per (1) enthaltend mehrere Verpackungsseiten
(10,11,11’,11’’) zur Bildung eines im Wesentlichen ge-
schlossenen Verpackungsvolumens, wobei der Verpa-
ckungskörper einen ersten Verpackungsteil (2) und min-
destens einen zweiten Verpackungsteil (2) unter Bildung
einer Grenzlinie (G) zwischen einem Randabschnitt (8)
des ersten Verpackungsteils und einem Randabschnitt
(9) des zweiten Verpackungsteils aufweist, mit einem
Tragegriff (12), der in einem Fixierabschnitt (13) über in

einem Abstand zueinander angeordnete Verschließkle-
beelemente (14) mit der Verpackung verbunden ist und
der in einem Nichtfixierabschnitt (20) eine Trageschlaufe
(21) zum Erfassen des Tragegriffs aufweist, wobei min-
destens zwei Verschließklebeelemente (14) jeweils aus-
schließlich auf einem Randabschnitt (8) des ersten Ver-
packungsteils (2) und auf einem Randabschnitt (9) des
zweiten Verpackungsteils (3) haftend anliegen und dass
der Tragegriff (12) entlang der Grenzlinie (G) des Ver-
packungskörpers (1) verläuft..
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung zur Auf-
nahme von Verpackungsgut mit einem Verpackungskör-
per enthaltend mehrere Verpackungsseiten zur Bildung
eines im Wesentlichen geschlossenen Verpackungsvo-
lumens, wobei der Verpackungskörper einen ersten Ver-
packungsteil und mindestens einen zweiten Verpa-
ckungsteil unter Bildung einer Grenzlinie zwischen ei-
nem Randabschnitt des ersten Verpackungsteils und ei-
nem Randabschnitt des zweiten Verpackungsteils auf-
weist, mit einem Tragegriff, der in einem Fixierabschnitt
über ein in einem Abstand zueinander angeordnete Ver-
schließklebeelemente mit der Verpackung verbunden ist
und der in einem Nichtfixierabschnitt eine Trageschlaufe
zum Erfassen des Tragegriffs aufweist.
[0002] Aus der DE 10 2006 049 147 A1 ist eine Ver-
packung zur Aufnahme von Verpackungsgut bekannt,
die aus einem quaderförmigen Verpackungsteil besteht.
Damit das Verpackungsteil sich einfach tragen lässt,
weist es an einer Oberseite einen Tragegriff auf. Der Tra-
gegriff umschließt die Oberseite des Verpackungsteils
U-förmig, wobei gegenüberliegende Enden des Trage-
griffes fest und unlösbar mit dem Verpackungskörper
verbunden sind. Der Tragegriff liegt unter Bildung einer
Faltung an den gegenüberliegenden Verpackungsseiten
an, die durch Lösen einer Löselasche aufgelöst bzw. frei-
gegeben werden kann, so dass der Tragegriff nach oben
verlängerbar und das Tragen des Verpackungskörpers
unter Angreifen an dem Tragegriff gewährleistet ist. Zwar
ermöglicht die bekannte Verpackung ein handhabungs-
technisch einfaches Tragen der Verpackung. Ein Öffnen
und Schließen der Verpackung erfolgt durch gesonderte
Maßnahmen.
[0003] Aus der DE 20 2006 009 335 U1 ist eine Ver-
packung zur Aufnahme von Verpackungsgut bekannt,
bei der ein Verpackungskörper als ein Karton mit einem
als Grundkörper ausgebildeten ersten Verpackungsteil
und mit einem als Deckel ausgebildeten zweiten Verpa-
ckungsteil gebildet ist. Zum Tragen des so gebildeten
Verpackungskörpers ist ein Tragegriff vorgesehen, der
in einem Fixierabschnitt über Verschließklebeelemente
mit dem Verpackungskörper verbunden ist. Ein Nichtfi-
xierabschnitt des Tragegriffs wird durch eine Trage-
schlaufe zum Erfassen des Tragegriffs gebildet. Das Ver-
schließen des Verpackungskörpers erfolgt im Wesentli-
chen durch das Aufsetzen des Deckels auf den Grund-
körper. Dadurch, dass die Trageschlaufe oben, d. h.
oberhalb des Deckels, angeordnet ist einerseits und die
Verschließklebeelemente auf gegenüberliegenden Ver-
packungsseiten an dem Grundkörper angeordnet sind
andererseits, wird ein Öffnen des Verpackungskörpers
während des Tragens verhindert. Nachteilig an der be-
kannten Verpackung ist, dass der Aufwand zum Öffnen
der Verpackung relativ groß ist.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Verpackung zur Aufnahme von Verpackungsgut derart
weiterzubilden, dass schnell und einfach das Verpa-

ckungsgut verpackt, transportiert und entpackt werden
kann.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Erfindung in
Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Ver-
schließklebeelemente jeweils ausschließlich auf einem
Randabschnitt des ersten Verpackungsteils und auf ei-
nem Randabschnitt des zweiten Verpackungsteils haf-
tend anliegen und dass der Tragegriff entlang der Grenz-
linie des Verpackungskörpers verläuft.
[0006] Die Erfindung ermöglicht durch das Anbringen
von Verschließklebeelementen das gleichzeitige Verpa-
cken und Ingebrauchnahme eines Tragegriffes, so dass
das Verpackungsgut geschützt und komfortabel trans-
portiert werden kann. Grundgedanke der Erfindung ist
es, Verschließklebeelemente zum einen zum vorzugs-
weise lösbaren Verbinden von Verpackungsteilen und
zum anderen zum Anbringen eines Tragegriffes einzu-
setzen. Dadurch, dass der Tragegriff entlang einer
Grenzlinie zwischen einem ersten Verpackungsteil und
einem zweiten Verpackungsteil verläuft, erfolgt während
des Transports eine zusätzliche Stabilisierung bzw. eine
das Verschließen des ersten Verpackungsteils mit dem
zweiten Verpackungsteil fördernde Haltekraft (Ver-
schlusskraft). Das Entpacken wird vereinfacht, da nach
Lösen der Verschließklebeelemente die zusammenge-
fügten Verpackungsteile sofort voneinander gelöst wer-
den können.
[0007] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung sind die Verschließklebeelemente jeweils in
einem Endbereich des Tragegriffes angeordnet. Ein
Nichtfixierabschnitt des Tragegriffs umfasst nicht nur die
in einem Abstand zur Verpackungsseite anordbare Tra-
geschlaufe, sondern auch einen Abschnitt einer anderen
Verpackungsseite des Verpackungskörpers, wobei der
Tragegriff an der anderen Seite in der Transportlage flä-
chig auf dem Randabschnitt des ersten Verpackungsteils
und des zweiten Verpackungsteils und der Grenzlinie
derselben anliegt. An der anderen Verpackungsseite des
Verpackungskörpers befinden sich vorzugsweise die
Verschließklebeelemente. Vorteilhaft kann hierdurch ei-
ne den Verpackungskörper verschließende Haltekraft
herbeigeführt werden. Der Tragegriff erstreckt sich somit
im Wesentlichen vollständig entlang der Grenzlinie zwi-
schen den Verpackungsteilen. Die Verschließklebeele-
mente sind so groß gewählt, dass zum einen die min-
destens zwei Verpackungsteile miteinander verbindbar
sind und zum anderen bei Angreifen des Tragegriffes
das Gewicht der Verpackung bzw. des Verpackungsgu-
tes gehalten werden kann.
[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind die
Verschließklebeelemente an gegenüberliegenden Ver-
packungsseiten des Verpackungskörpers angeordnet,
so dass die Trageschlaufe sich an einer zu diesen beiden
Verpackungsseiten angrenzenden und miteinander ver-
bindenden Verpackungsseite zugeordnet ist. Vorteilhaft
wird hierdurch ein stabiler transportfähiger Verpackungs-
körper gebildet, der manuell erfasst und somit einfach
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transportiert werden kann.
[0009] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist das Verschließklebeelement fest mit dem
Tragegriff verbunden. Vorzugsweise ist es an den End-
bereichen bzw. Enden des Tragegriffes angeordnet, so
dass durch Aufbringen der Verschließklebeelemente un-
ter Anlage einer Klebeseite derselben an einem Rand
des ersten Verpackungsteils und an einem Rand des
zweiten Verpackungsteils eine feste und tragefähige
Verbindung zwischen den Verpackungsteilen erzielt
wird. Die Klebefläche ist auf einer ersten Flachseite und
eine Nichtklebefläche auf einer zweiten Flachseite des
Verschließklebeelementes angeordnet.
[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Klebefläche durch eine selbstklebende Klebefolie gebil-
det, so dass beispielsweise durch Abziehen einer
Schutzfolie die Klebefolie freigelegt und auf die Ränder
der mindestens zwei Verpackungsteile haftend aufge-
bracht werden kann.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist das
Verschließklebeelement vieleck- oder kreis- oder oval-
förmig ausgebildet und weist eine Dimension im Bereich
von 5 mm bis 200 mm zwischen zwei gegenüberliegen-
den Rändern des Verschließklebeelementes auf. Auf
diese Weise ist gewährleistet, dass in Abhängigkeit vom
Gewicht des Verpackungsgutes eine ausreichende Kle-
behaftung zwischen den Verpackungsteilen selbst bzw.
zwischen den jeweiligen Verpackungsteilen und dem
Haltegriff gewährleistet ist.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Verpackung quaderförmig ausgebildet, wobei mindes-
tens zwei Verschließklebeelemente an unterschiedli-
chen Verpackungsseiten der Verpackung angebracht
sind und wobei Grundseiten des ersten und zweiten Ver-
packungsteils parallel zueinander verlaufen. Das Ver-
hältnis einer Tiefe der Schmalseite des Verpackungskör-
pers zu der senkrecht zu der Grenzlinie verlaufenden
Dimension des Verschließklebeelementes ist kleiner als
zwei und größer als Eins. Auf diese Weise wird nur ein
Teil einer Tiefe der Schmalseite des Verpackungskör-
pers durch das Verschließklebeelement abgedeckt. Die
Erstreckung des Verschließklebeelementes in Richtung
der Grenzlinie ist vorzugsweise ebenfalls kleiner als eine
Tiefe der Schmalseite des Verpackungskörpers, so dass
ein Lösen des Traggriffs durch Erfassen desselben in
sich an das Verschließklebeelement anschließenden
Nichtfixierabschnitt einfach gewährleistet ist.
[0013] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist ein
Abstand zwischen zwei durch die Verschließklebeele-
mente erzeugten Klebepunkte entlang der Verpackungs-
seiten kleiner als eine Länge des Griffbandes, wobei die
Länge des Griffbandes durch den Abstand der endseitig
angeordneten Verschließklebeelemente definiert ist. Auf
diese Weise ist gewährleistet, dass sich eine Tragschlau-
fe zum Erfassen des Traggriffes bilden kann.
[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist der
Haltegriff aus einem Papier-, Kunststoff-, Naturstoffma-
terial oder einem Verbundmaterial aus einer oder meh-

reren dieser Materialien gefertigt. Die Verpackung kann
aus einem Papier-, Papp-, Kunststoffmaterial oder einem
jeglichen nicht gewebten Material gebildet sein.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
[0016] Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung einer Verpa-
ckung und

Figur 2 eine vergrößerte Darstellung einer Verpa-
ckungsseite der Verpackung.

[0017] Eine Verpackung zur Aufnahme von einem
nicht dargestellten Verpackungsgut besteht aus einem
Verpackungskörper 1, der im vorliegenden Ausführungs-
beispiel durch ein erstes Verpackungsteil 2 und ein zwei-
tes Verpackungsteil 3 gebildet ist. Das erste Verpa-
ckungsteil 2 und das zweite Verpackungsteil 3 umschlie-
ßen ein Verpackungsvolumen, in dem Gegenstände als
Verpackungsgut angeordnet sein können. Der Verpa-
ckungskörper 1 ist schuhkartonartig ausgebildet, wobei
das erste Verpackungsteil 2 eine Grundseite 4 und rand-
seitig von derselben in einem rechten Winkel abragende
Schmalseiten 5 aufweist. Das zweite Verpackungsteil 3
weist ebenfalls eine Grundseite 6 sowie von derselben
rechtwinkelig abragende Schmalseiten 7 auf.
[0018] Zum Verschließen des Verpackungskörpers 1
werden das erste Verpackungsteil 2 und zweite Verpa-
ckungsteil 3 in eine Anlage zueinander gebracht, wobei
Randkanten 8 des ersten Verpackungsteils 2 und Rand-
kanten 9 des zweiten Verpackungsteils 3 stumpf anein-
ander liegen. Die Randkanten 8, 9 bilden somit eine um-
laufende Grenzlinie G des Verpackungskörpers 1. Die
Randkanten 8 des ersten Verpackungsteils 2 und die
Randkante 9 des zweiten Verpackungsteils 3 sind in ei-
nem Randabschnitt des ersten Verpackungsteils 2 bzw.
des zweiten Verpackungsteils 3 angeordnet. Das erste
Verpackungsteil 2 und das zweite Verpackungsteil 3 sind
jeweils wannenförmig angeordnet, wobei die Schmalsei-
ten 5, 7 der Verpackungsteile 2 bzw. 3 durchaus unter-
schiedliche Höhen aufweisen können.
[0019] Zum Verbringen des Verpackungskörpers 1 in
eine Transportlage werden das erste Verpackungsteil 2
und das zweite Verpackungsteil 3 in eine Anlage zuein-
ander gebracht, wie es aus Figur 1 ersichtlich ist. Die
Randkanten 8, 9 des ersten Verpackungsteils 2 bzw.
zweiten Verpackungsteils 3 liegen stumpf aneinander,
so dass ein quaderförmiger Verpackungskörper 1 bzw.
eine quaderförmige Verpackung mit gegenüberliegen-
den großen Verpackungsseiten 10 und dieselben ver-
bindenden kleine Verpackungsseiten 11 gebildet wer-
den. Die kleinen Verpackungsseiten 11 des Verpa-
ckungskörpers 1 bilden jeweils eine Schmalseite des
Verpackungskörpers 1 mit einer senkrecht zu der Grenz-
linie G verlaufenden Tiefe t. Die großen Verpackungs-
seiten 10 des Verpackungskörpers 1 sind relativ zu den
Schmalseiten 11 großflächig ausgebildet und erstrecken

3 4 



EP 3 257 774 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sich in dem Abstand t parallel zueinander.
[0020] Zur Fixierung des ersten Verpackungsteils 2 mit
dem zweiten Verpackungsteil 3 sowie zum Bereitstellen
eines manuellen Transports ist ein als ein Griffband 12
ausgebildeter Tragegriff vorgesehen, der in seinen End-
bereichen bzw. an Enden 13 desselben jeweils ein Ver-
schließklebeelement 14 aufweist. Das Griffband 12 ver-
läuft entlang der Grenzlinie G des Verpackungskörpers
1. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel verläuft das
Griffband 12 entlang von drei Schmalseiten 11, 11’,
11" des Verpackungskörpers 1. Die Verschließklebeele-
mente 14 sind an gegenüberliegenden Schmalseiten 11’
angeordnet, die im vorliegenden Ausführungsbeispiel
parallel versetzt zueinander angeordnet sind. Eine Tra-
geschlaufe 21 ist an einer oberen Schmalseite 11" des
Verpackungskörpers 1 angeordnet, die die beiden ge-
genüberliegenden vorzugsweise aufrechten Schmalsei-
ten 11’ verbindet. Die Schmalseite 11" des Verpackungs-
körpers 1 bildet in der Transportlage eine Oberseite des
Verpackungskörpers 1.
[0021] Das streifenförmige Griffband 12 weist aus-
schließlich an den Enden 13 jeweils das Verschließkle-
beelement 14 auf, wobei sich das Verschließklebeele-
ment 14 in einem Fixierabschnitt 13 des Griffbandes 12
befindet. An das Verschließklebeelement 14 bzw. an
dem Fixierabschnitt 13 des Tragegriffs 12 schließt sich
ein Nichtfixierabschnitt 20 des Tragegriffes 12 an, der
sich von dem einen Verschließklebeelement 14 zu dem
anderen Verschließklebeelement 14 erstreckt. In der
Transportlage liegt der Nichtfixierabschnitt 20 des Tra-
gegriffs 12 flächig an den gegenüberliegenden Schmal-
seiten 11’ des Verpackungskörpers 1 an, während er an
der oberen Schmalseite 11" mit Erfassen der Trage-
schlaufe 21 beabstandet zu der Schmalseite 11" verläuft.
Die flächige und nicht haftende Anlage des Nichtfixier-
abschnitts 20 an den Schmalseiten 11’ des Verpa-
ckungskörpers 1 resultiert auf das Griffband 12 wirken-
den Spannung, die aufgrund der nach oben wirkenden
Haltekraft der Trageschlaufe 21 ausgeübt wird.
[0022] Das Verschließklebeelement 14 ist - wie das
Griffband 12 - flach ausgebildet und weist eine als Kle-
befläche ausgebildete erste Flachseite 15 und eine als
Nichtklebefläche ausgebildete zweite Flachseite 16 auf.
Das Verschließklebeelement 14 ist kreisförmig ausgebil-
det und weist eine Dimension zwischen zwei gegenüber-
liegenden Rändern 17 der Klebefläche bzw. einen Durch-
messer d im Bereich von 5 mm bis 200 mm auf. Die
Dimension des Verschließklebeelementes 14 ist so groß,
dass nach Entfernen einer Schutzfolie die als eine selbst-
klebende Folie ausgebildete Klebefläche 15 freigelegt
ist, so dass nach Aufbringen derselben auf den die Rand-
kante 8 des ersten Verpackungsteils 2 und die Randkan-
te 9 des zweiten Verpackungsteils 3 aufweisenden
Randabschnitte der beiden Verpackungsteile 2, 3 diese
fest miteinander verbunden sind. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel sind die Verschließklebeelemente 14
vorzugsweise in gleicher Höhe an den gegenüberliegen-
den kleinen Verpackungsseiten 11 des Verpackungskör-

pers 1 angebracht, wobei vorzugsweise gleichgroße
Randabschnitte des ersten Verpackungsteils 2 und des
zweiten Verpackungsteils 3 von der Klebefläche 15 er-
fasst werden. Der Durchmesser des Verschließklebee-
lementes 14 kann in einem Bereich zwischen 10 mm bis
200 mm, vorzugsweise im Bereich von 10 mm bis 80 mm
betragen, beispielsweise 35 mm. Die Breite des Griff-
bandes 12 beträgt beispielsweise 10 mm.
[0023] Damit sich eine Trageschlaufe 21 zum Erfassen
des Griffbandes 2 bildet, sind die beiden Verschließkle-
beelemente 14 unter Bildung jeweils eines Klebepunktes
in einem solchen Bereich der Verpackungsseiten 11 an-
geordnet, dass ein Abstand a zwischen den so gebilde-
ten Klebepunkten entlang der Verpackungsseiten 10, 11
kleiner ist als eine Länge des Griffbandes 12. Hierbei
wird angenommen, dass die Länge des Griffbandes 12
durch den Abstand der beiden endseitigen
Verschließklebeelemente 14 in einer gestreckten Lage
des Griffbandes 12 definiert ist.
[0024] Mit Aufkleben der Verschließklebeelemente 14
bildet sich somit eine Trageschlaufe 21, so dass der Ver-
packungskörper 1 manuell erfasst und transportiert wer-
den kann.
[0025] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ent-
spricht aufgrund der stumpfen Anlage der Schmalseiten
5, 7 des ersten Verpackungsteils 2 mit dem zweiten Ver-
packungsteils 3 die Summe der Tiefen dieser Schmal-
seiten 5, 7 der Tiefe t der Schmalseite 11, 11 11" des
Verpackungskörpers 1. Das Verschließklebeelement 14
weist eine quer zum Griffband 12 bzw. quer zur Grenz-
linie G verlaufende Dimension d auf, die kleiner ist als
die Tiefe t der Schmalseite 11, 11’, 11" des Verpackungs-
körpers 1 und die größer ist als die halbe Tiefe t der
Schmalseite 11, 11’, 11" des Verpackungskörpers 1.
Auch in Richtung der Grenzlinie G bzw. in Richtung des
Griffbandes 12 ist die Dimension d des Verschließklebe-
elementes 14 kleiner als die Tiefe t der Schmalseiten 11,
11’, 11" des Verpackungskörpers 1 und größer als die
halbe Tiefe t der Schmalseiten 11, 11’, 11" des Verpa-
ckungskörpers 1.
[0026] Die Dimension d des Verschließklebeelemen-
tes 14 ist in Richtung der Grenzlinie G und/oder quer zur
Grenzlinie G größer und/oder ungleich zu einer Breite b
des Griffbandes 12 im Nichtfixierabschnitt 20 desselben.
[0027] Der erste Verpackungsteil 2 und der zweite Ver-
packungsteil 3 sind vorzugsweise gleich groß ausgebil-
det und dienen jeweils als Verpackungshälften des Ver-
packungskörpers 1.
[0028] Das Griffband 12 ist einstückig mit den Ver-
schließklebeelementen 14 verbunden. Das Griffband 12
kann aus einem Papier-, Kunststoff-Naturstoffmaterial
oder einer Kombination dieser Materialien bestehen. Der
Verpackungskörper 1 kann aus einem Papier-, Papp-,
Kunststoffmaterial oder nicht gewebten Material beste-
hen.
[0029] Nachdem der Verpackungskörper 1 an den ge-
wünschten Ort transportiert worden ist, kann durch Ab-
reißen der am Griffband 12 endseitig angeordneten Ver-
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schließklebeelemente 14 von dem Verpackungskörper
1 derselbe wieder geöffnet werden, damit das Verpa-
ckungsgut entnommen werden kann. Das Verpackungs-
material, das durch den Verpackungskörper 1 und das
Griffband 12 und die Verschließklebeelemente 14 gebil-
det ist, sind vorzugsweise aus dem gleichen Material, so
dass des gemeinsam entsorgt werden kann.
[0030] Nach einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform der Erfindung können zwischen den Enden
des Griffbandes 12 bzw. Tragegriffes auch mehr als zwei
Verschließklebeelemente 14 angeordnet sein. Vorzugs-
weise sind die Verschließklebeelemente 14 in einem glei-
chen Abstand zueinander angeordnet oder in einem zum
Ende Griffbandes 12 nahen Bereich unter Bildung eines
kleinen Abstandes als in einem zur Mitte des Griffbandes
12 gelegenen Bereiches.
[0031] Die Verschließklebeelemente 14 bilden jeweils
einen Fixierabschnitt des Griffbandes 12. In einem mitt-
leren Bereich des Griffbandes 12 weist dieser einen An-
fassabschnitt (Trageschlaufe 21) auf.
[0032] Nach einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform der Erfindung können die Verschließkle-
beelemente 14 auch vieleck- oder ovalförmig ausgebil-
det sein.
[0033] Nach einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform der Erfindung können die Randkanten 8,
9 der Verpackungsteile 2, 3 auch überlappend überein-
ander liegen. Die Verschließklebeelemente 14 überde-
cken diesen Überlappungsabschnitt.
[0034] Nach einer nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsform der Erfindung kann der Verpackungskör-
per 1 auch aus mehr als zwei Verpackungsteilen beste-
hen. Zum Verschließen des Verpackungskörpers 1 ver-
laufen die Verpackungsteile zumindest an zwei Abschnit-
ten derselben zusammen, so dass die entsprechende
Verschließklebeelemente 14 angebracht werden kön-
nen.

Patentansprüche

1. Verpackung zur Aufnahme von Verpackungsgut mit
einem Verpackungskörper (1) enthaltend mehrere
Verpackungsseiten (10, 11, 11’, 11 ") zur Bildung
eines im Wesentlichen geschlossenen Verpa-
ckungsvolumens, wobei der Verpackungskörper (1)
einen ersten Verpackungsteil (2) und mindestens ei-
nen zweiten Verpackungsteil (3) unter Bildung einer
Grenzlinie (G) zwischen einem Randabschnitt (8)
des ersten Verpackungsteils (2) und einem
Randabschnitt (9) des zweiten Verpackungsteils (3)
aufweist, mit einem Tragegriff (12), der in einem Fi-
xierabschnitt (13) über ein in einem Abstand (a) zu-
einander angeordnete Verschließklebeelemente
(14) mit der Verpackung verbunden ist und der in
einem Nichtfixierabschnitt (20) eine Trageschlaufe
(21) zum Erfassen des Tragegriffs (12) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Ver-

schließklebeelemente (14) jeweils ausschließlich
auf einem Randabschnitt (8) des ersten Verpa-
ckungsteils (2) und auf einem Randabschnitt (9) des
zweiten Verpackungsteils (3) haftend anliegen und
dass der Tragegriff (12) entlang der Grenzlinie (G)
des Verpackungskörpers (1) verläuft.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein an einer Verpackungsseite (11,
11’), an der die Verschließklebeelemente (14) fixiert
sind, verlaufender Bereich des Nichtfixierabschnitts
(20) des Tragegriffs (12) zumindest in einer Trans-
portlage flächig auf dem Randabschnitt (8) des ers-
ten Verpackungsteils (2) und auf dem Randabschnitt
(9) des zweiten Verpackungsteils (3) und auf der
Grenzlinie (G) nicht haftend anliegt.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Verschließklebeele-
ment (14) und das zweite Verschließklebeelement
(14) jeweils in einem Endbereich (13) eines als Griff-
band ausgebildeten Tragegriffes (12) an gegenüber-
liegenden Verpackungsseiten (11, 11’) des Verpa-
ckungskörpers (1) angeordnet sind.

4. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein an einer die ge-
genüberliegenden Verpackungsseiten (11, 11’) ver-
bindende Verpackungsseite (11") verlaufender Be-
reich des Nichtfixierabschnitts (20) des Tragegriffs
(12) in der Transportlage beabstandet zu der Ver-
packungsseite (11 ") angeordnet ist.

5. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verschließklebe-
element (14) fest mit dem Nichtfixierabschnitt (20)
des Tragegriffs (12) verbunden ist und dass das Ver-
schließklebeelement (14) auf einer ersten Flachseite
mit einer Klebefläche (15) und auf einer zweiten
Flachseite mit einer Nichtklebefläche (16) versehen
ist.

6. Verpackung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klebefläche (15) als eine selbst-
klebende Folie ausgebildet ist.

7. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verschließklebe-
element (14) Enden (13) des Tragegriffs (12) bildet.

8. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verschließklebe-
element (14) vieleck-, kreis- oder ovalförmig ausge-
bildet ist und eine Dimension (d) im Bereich von 5
mm bis 200 mm zwischen zwei gegenüberliegenden
Rändern (17) desselben aufweist.

9. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-

7 8 



EP 3 257 774 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durch gekennzeichnet, dass der erste Verpa-
ckungsteil (2) und der zweite Verpackungsteil (3) ei-
nen quaderförmigen Verpackungskörper (1) bilden,
wobei eine Grundseite (4) des ersten Verpackungs-
teils (2) und eine Grundseite (6) des zweiten Verpa-
ckungsteils (3) parallel zueinander verlaufen und
wobei Schmalseiten (5) des ersten Verpackungsteils
(2) und Schmalseiten (7) des zweiten Verpackungs-
teils (3) umlaufend zu der Grundseite (4) des ersten
Verpackungsteils (2) bzw. Grundseite (6) des zwei-
ten Verpackungsteils (3) angeordnet sind, und dass
eine durch die Schmalseite (5) des ersten Verpa-
ckungsteils (2) und die Schmalseite (7) des zweiten
Verpackungsteils (3) gebildete Schmalseite des Ver-
packungskörpers (1) eine Tiefe (t) aufweist, die grö-
ßer ist als ein quer zu dem Tragegriff (12) verlaufen-
den Dimension (d) des Verschließklebeelementes
(14) und kleiner ist als das Doppelte der quer zu dem
Tragegriff (12) verlaufenden Dimension (d) des Ver-
schließklebeelementes 14).

10. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Randabschnitt
(8) des ersten Verpackungsteils (2) und der
Randabschnitt (9) des zweiten Verpackungsteils (3)
stumpf oder überlappend aneinander liegen.

11. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand (a)
zwischen zwei durch die Verschließklebeelemente
(14) erzeugten Klebepunkte entlang der Verpa-
ckungsseiten (10, 11) kleiner ist als eine Länge des
Griffbandes (12), wobei die Länge durch einen Ab-
stand zwischen den Verschließklebeelementen (14)
definiert ist.

12. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Griffband (12)
aus einem Papier-, Kunststoff-, Naturstoffmaterial
oder einer Kombination einer oder mindestens zwei
dieser Materialien gebildet ist.

13. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Verpa-
ckungsteil (2) und das zweite Verpackungsteil (3)
aus einem Papier- oder Papp- oder Kunststoffmate-
rial oder einem nicht gewebten Material besteht.

9 10 



EP 3 257 774 A1

7



EP 3 257 774 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 257 774 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 257 774 A1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102006049147 A1 [0002] • DE 202006009335 U1 [0003]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

